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Aufruf an die Prinzipalschaft unserer Landwehrmänner.
Dieses Jahr rückt ein Teil unserer Landwehrmän-

ner zum erstenmal seit vielen Jahren zum Wieder-
holungskurs ein. Es handelt sich für diese Wehrmänner
um die Erfüllung ihrer vaterländischen Pflicht unter ganz
anders gearteten Verhältnissen als wie sie etwa beim
grössten Teil des Auszuges oder bei den Rekruten über-
haupt vorliegen. Der Landwehrmann steht in der Reife
des Mannesalters inmitten seiner beruflichen, staatsbür-
gerlichen und familiären Verantwortung. Er ist Ehegatte
und Vater und um die materielle Existenz dieser seiner
Familie besorgt. Das weitaus grösste Kontingent dieser
ihre Pflicht erfüllenden Miteidgenossen befindet sich in
einem Anstellungsverhältnis. Manche können vielleicht
schon ein kleines Vermögen ihr eigen nennen, die mei-
sten nicht. In diesen Jahren kann im allgemeinen noch
nicht viel erspart werden. Würden nun die Qehälter
und Löhne während der Zeit des Landwehrwieder-
holungskurses nicht ausbezahlt — wie das leider beim
Auszug noch vielfach der Fall ist —, so müssten unsere
Kameraden, die Dienst tun, eine nicht unbeträchtliche
Schädigung durch Ausfall dieser Einnahmen erleiden,
ein Schaden, welcher sich nicht nur auf den Mann, son-
dern auf die ganze Familie, welche im Auszugsalter noch

gar nicht vorhanden war, erstrecken würde. Die Er-
füllung der vaterländischen Pflicht wäre unter diesen
Umständen eine Zeit der Sorge und innerer Bedrückung.
Der Mann kann sich nicht so leicht entschliessen, sich an
ein Hilfswerk zu wenden, da er ja sonst gewohnt ist,
seine Familie aus eigener Kraft zu erhalten. Die Hilfs-
werke für Wehrmänner sollten auch nur im äussersten
Falle angegangen werden. Wir sind überzeugt, dass

naturgemäss dieses Jahr unsere Fürsorgewerke stark
von äussersten Notfällen aus dem Bestand der Landwehr

beansprucht werden. Es ist daher unter allen Umstän-
den darauf zu sehen, dass diese Institutionen durch an-
dere Hilfsmittel geschont werden. Der «Schweizer Sol-
dat» erachtet es deshalb als seine Pflicht, jetzt schon
in den Qauen unseres Vaterlandes für eine Erleichterung
in dieser Hinsicht Anregung zu geben.

Wir wenden uns deshalb an die Prinzipalschaft un-
serer Landwehrmänner. Wir bitten Sie, alles zu tun,
was in Ihren Kräften steht, um das Opfer Ihrer Ange-
stellten, welche als Landwehrmänner, aber auch als Aus-
züger ihrer vaterländischen Pflicht dieses Jahr genügen,
zu erleichtern. Zeigen Sie bei dieser Gelegenheit Ihr
persönliches und menschliches Interesse an ihren Ange-
stellten und ganz besonders Ihren patriotischen Opfer-
sinn! Der eine bringt sein Opfer so, der andere so. Geben
Sie unseren Kameraden, welche treu und fleissig für Sie
arbeiten, den Lohn auch während ihrer Dienstzeit. Be-
reits haben sich erfreulich viele Firmen oder Prinzipale
entschlossen, dies zu tun. Die mit dem guten Beispiel
vorangehenden finden heute schon Nachfolge. Besonders
freut uns die Tatsache, dass auch kleinere Geschäfte von
diesem gutschweizerischen Opfersinn erfasst sind. Wenn
Sie nun Ihr Jahresbudget so ausarbeiten, dass diese Gel-
der zum voraus einbezogen sind und auf der Seite der
Passiven stehen, so buchen Sie damit in ein anderes
weiss-rotes Buch ein Aktivum von moralisch unab-
schätzbarem Werte. Unser Landwehrmann rückt mit
ganz anderem Geiste ein und tut seine Pflicht viel freu-
diger. Dadurch helfen Sie einen gesunden vaterländi-
sehen Geist schaffen, der heute mehr denn je Not tut!

Dass dieser Aufruf weit im Lande herum Widerhall
finde, wünscht aus ganzem Herzen der «Schweizer
Soldat». Schaer.

Ueber unsere Landesverteidigung
schreibt Oberstkorps-Kdt. z. D. Ed. Wildbolz (Mitglied
der Auslandschweizer - Kommission) im «Schweizer
Echo», dem Korrespondenzblatt der Ausland-Schweizer:

Unsere Auslandschweizer haben unter dem Welt-
kriege derart gelitten, dass sie für Militärisches kein
grosses Interesse mehr aufbringen. Dagegen sind unter
ihnen die Klagen über die Militärsteuer häufig und all-
gemein.

Doch unsere Milizarmee ist nun einmal — ob wir
wollen oder nicht — und heute mehr als je, ein funda-
mentales Element unseres Staatswesens! Die Londoner
Erklärung zum Völkerbundspakte verpflichtet uns, aus

eigener Kraft für die Verteidigung unseres Territoriums
zu sorgen. Das «Echo» glaubt, von Zeit zu Zeit über
unsere Miliz kurz berichten zu sollen. Gerne übernehme
ich diese Aufgabe.

Die — vielfach ideologischem Gedankengang folgen-
den — Leute, welche uns wehrlos machen wollen, und
meinen, damit der Welt ein «heroisches Beispiel» zu
geben, treten in jüngster Zeit lauter auf. Anderseits regt
sich kräftiger Protest der Hunderttausende von Solda-
ten, welche 1914 bis 1918 durch ihre treue Dienstleistung
und ihre harten Opfer unser Land und Volk vor Kriegs-
Verwüstung schützten.


	Aufruf an die Prinzipalschaft unserer Landwehrmänner

